
Seite 1 von 3

•

◦

◦

◦

Fahrerqualifizierungsnachweis

Erfahren Sie hier mehr über die Beantragung eines Fahrerqualifizierungsnachweises.

Basisinformationen

Am 02.12.2020 ist das geänderte Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz in Kraft getreten. 
Die Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung folgte am 17. Dezember 2020. Das Gesetz 
und die Verordnung setzen die EU Richtlinie 2018/645 zur Änderung der sog. 
"Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie" aus dem Jahr 2003 in nationales Recht um.

Der Fahrerqualifizierungsnachweis wird ab dem 23.Mai 2021 bundesweit ausgestellt. Er 
dient dem Nachweis einer bestehenden Berufskraftfahrerqualifikation und löst die 
Eintragung der Schlüsselzahl "95" in den Führerschein ab.

Der Fahrerqualifizierungsnachweis kann auch für ausländische EU- 
Führerscheine ausgestellt werden, in denen bislang der Eintrag der Schlüsselzahl 95 in 
den Führerschein nicht möglich war.

Voraussetzungen

Der Antrag kann von Personen gestellt werden, die ihren Hauptwohnsitz in Bremen 
haben
Besitz eines Führerscheines der Klassen B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE

Ablauf

Persönliche Antragstellung

Weitere Hinweise

Bei Ausstellung eines Ersatzes für den Fahrerqualifizierungsnachweis ist zusätzlich eine 
Erklärung über den Verlust oder Diebstahl abzugeben

Benötigte Unterlagen
gültiger Personalausweis oder Reisepass



Seite 2 von 3

◦
▪

◦
▪

◦
◦

◦

▪
▪
▪
▪

◦

▪
▪
▪

◦

◦
◦

Passfoto  
Nach den Vorgaben der Fotomustertafel.

Wichtige Information zu den Fotoautomaten in allen Dienststellen des Bürgeramtes:  
Die Automaten werden von Fremdfirmen betrieben und funktionieren oft nicht. Es 
kann nicht garantiert werden, dass vor Ort Passfotos gemacht werden können. 
Wir raten Ihnen dazu, zum Termin Passfotos mitzubringen.

EU-Kartenführerschein
Nachweis über die Grundqualifikation oder Nachweis der Fortbildungsmodule

Zuständige Stellen

Fahrerlaubnisse

(0421) 361-88669, Terminvereinbarungen: Tel. (0421) 115
(0421) 496-12189
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de

Bürgeramt

(0421) 115
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de

Formulare

Online-Terminbuchung "Führerscheinverlängerung für Berufskraftfahrer" 

Gebühren / Kosten

36,00 EUR bis 52,80 EUR je nach Antragsart

Fristen & Bearbeitungsdauer

Wie lange dauert die Bearbeitung?

2 bis 3 Wochen bis zur Übersendung des neuen Fahrerqualifikationsnachweises

Rechtsgrundlagen
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
Gesetz über die Grundqualifikation und die Weiterbildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr 
(Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz - BKrFQG)

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/fahrerlaubnisse-9326
mailto:fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt-116324
mailto:
https://termin.bremen.de/termine/directentry?mdt=2&cnc-1517=1&loc=1
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/BJNR009800011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg_2020/BJNR257510020.html
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Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes 
(Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung - BKrFQV)

Weitere Informationen
Änderungen im Berufskraftfahrerqualifikationsrecht
Fotomustertafel

Aktualisiert am 26.11.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqv_2020/BJNR290510020.html
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/aenderungen-im-berufskraftfahrerqualifikationsrecht.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/BMI24037-fotomustertafel.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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